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Auszug
aus dem Protokoll Ser Sitzung des Zentral¬

vorstandes am 12. Februar 1914
im Landeshans.

Anwesend unter dem Vorsitze des Vcr-
einsdirektors , Herrn Rechtsanwalt Dr.
Bickel, 19 Mitglieder . 5 Mitglieder sind
entschuldigt.

Zu dem in Nr . 47 des Gcwerbeblattes
veröffentlichten Protokoll der Sitzung vom
0. November 1913 bemerkt Herr Bauunter¬
nehmer Bühl , daß die Anträge von Epp¬
stein und Vockenhausen wegen Errichtung
einer neuen Güterhalle auf Bahnhof Epp¬
stein nicht deshalb abgelehnt worden seien,
weil sie (wie es in dem Protokoll heißt)
nicht ausreichend begründet gewesen, son¬
dern deshalb, weil kein anderer geeigneter
Platz für eine neue Güterhalle vorhanden
wäre . Im übrigen findet sich gegen die
Fassung des Protokolls nichts zu erinnern.

1. Aus Grund der bei den Mitgliedern
des Zentralvorstandes gehaltenen Um¬
frage betr . Stellungnahme zu dem Gesetz¬
entwurf über die Sonntagsruhe im Handels-
gewcrbe hat der engere Vorstand in einem
an den Vorstand des Verbandes deutscher
Gewerbevereine und Hanöwerkervereini-
gungen gerichteten Schreibens folgende Ab-
änderungsanträge gestellt:

Zu § 1 Ziffer 1 Abs. 2: Die höhere Ver¬
waltungsbehörde möge ermächtigt rverden,
für Orte , in denen die Bevölkerung aus
der Umgegend an Sonn - und Festtagen die
offenen Verkaufsstellen aufsucht, eine Be¬
schäftigung wie bisher bis zu 5 Stunden
(anstatt der vorgesehenen 4 Stunden ) zu-
zulassen.

Zu 8 2: Die Festsetzung der Ladenschluß¬
zeit sollte unter angemessener Berücksichti¬
gung der in den Verhältnissen zwischen
Stadt und Land bestehenden Unterschiede
erfolgen. Es ist darauf Bedacht zu nehmen,
daß für gleichgeartete Bezirke einheitliche
Schlußzeiten festgesetzt werden.

8 3 des Entwurfs , der die Beschäfti¬
gung von Gehilfen und Lehrlingen jüdi¬
schen Glaubens an Sonn - und Festtagen
bis zu 6 Stunden seitens solcher Gewerbe¬
treibenden zuläßt , die den Betrieb ihres
Handelsgewerbes am Sabatt und an den
jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen lassen,
möge gestrichen werden.

Zu 8 7: Die hier vorgesehenen Ausnah¬
men von den Bestimmungen in den 88 1
und 2 möchten auch für Orte mit regem
Touristen - und Fremdenverkehr , nament¬
lich für die Geschäfte, welche Geschenk- und
Reiseartikel führen , gestattet werden.

Weiterhin sind als Vorschläge einzelner
Mitglieder folgende Aendernngen zur Er¬
wägung gegeben worden:

Zu 8 5: Die Verpflichtung, ein Verzeich¬
nis der Zahl der beschäftigten Arbeiter pp.
anzulegen , möge für die in 8 4 Ziffer 1 er¬
wähnten Arbeiten, die in Notfällen oder
im öffentlichen Interesse unverzüglich vor¬
genommen werden müssen, fortfallen.

Zu 8 8: Den selbständigen Gewerbe¬
treibenden möge gestattet werden, an
Sonn - und Festtagen auch über die für die
Beschäftigung von Angestellten gesetzlich
festgelegte Zeit hinaus zu arbeiten und ihre
Läden offen zu halten , mit Ausnahme der
Zeit während des Hauptgottesdienstes.

Die Stellungnahme des engeren Vor¬
standes findet die Zustimmung der Ver-
fammlung.

2. Den Vorschlägen des Berichterstatters,
Herrn Assessor Reich, entsprechend beschließt
die Versammlung zu den Entwürfen eines
neuen Patent -Gebrauchsmuster- und Wa-
rcnzeichengesetzes in folgender Weise Stel¬
lung zu nehmen:

a) z u m P a t e n t g c s e tz:
Zu 8 3: Der Erfinder soll Anspruch auf

Erteilung des Patentes haben, nicht der
Anmelder.

Zu 8 6: Die hier vorgesehene Zustim¬
mung des Patentberechtigten zu dem An¬
spruch des Erfinders , daß er bei der Er¬
teilung des Patentes und in den Ber-
ösfentlichnngen des Patentamtes als Er¬
finder genannt wird , möge fallen.

Zu 8 10: Die Erfindungen von Ange¬
stellten in gewerblichen Unternehmungen
gehören dem Unternehmer ; dagegen wird
das Ehrenrecht des Erfinders in Gemäß¬
heit deS 8 6 anerkannt . Zu der viel um¬
strittenen Frage wegen Gewährung einer
Vergütung an den Angestellten für dessen
Erfindung nimmt der Zentralvvrstand
keine Stellung.

Zu 8 12: Die Patentgebühren für das
2. und 3. Jahr sollten noch weiter ermäßigt
oder ganz erlassen werden.

Zu 8 28: Die Anmeldegebühr möge bei
20 Ji  belassen werden.

Zu 8 35: Weiter spricht sich der Zentral¬
vorstand gegen eine Erhöhung der Gebüh¬
ren für die Kosten des Verfahrens aus.

Zu 8 21: Im Prüfungsverfahren für
die Patentanmeldungen sollte für die Pa-
tentnachsucher eine zweite selbständige neue
Instanz von mindestens 3 Mitgliedern ge¬
schaffen werden.

Zu 8 38: Die Ausschlußfrist für die
Einreichung der Nichtigkeitsklage sollte völ¬
lig fallen gelassen werden.

b) Zum Gebrauchsmuster-
gesetz:

Zu 8 8: Die Verlängerung der Schntz-
dauer von 6 a,rf 10 Jahre ist zu begrüßen.

Zu 8 13: Ebenso die Zulassung der Be¬
schwerde gegen die Zurückweisung einer
Anmeldung.

Zu 8 11: Der mehrfach erhobenen For¬
derung , die Umwandlung eines Gebrauchs-
musterfchutzes in ein Patent und umge-
kehrt zuzulassen, stimmt der Zentralvor¬

stand nicht zu, glaubt vielmehr , daß ihr
in dem Gesetzentwurf in der von den Mo¬
tiven geschilderten Weise genügend Rech¬
nung getragen sei.

Zu 8 16: Eine Schadenersatzpflicht sollte
nur bet grobfayrlässiger Rechtsverletzungeintreten.

Von einer Stellungnahme zu dem den
Gewerbeverein weniger interessierenden
Warenzeichengesetz wird abgesehen.

3. Herr RegiLrungsbanmeister a. D.
Wolfs gibt einen gedrängten Ueberblick
über die vom Hansabund aufgestellten
Grundsätze eines Gesetzentwurfes über das
Verdingungswescn . Er weist darauf hin,
daß die Frage einer reichsgesetzlichcn Re¬
gelung des Berdingungswesens von einer
Reichstagskommission erörtert werde. Es
eriibrige sich deshalb, heute in eine nähere
Beratung der vorliegenden Grundsätze des
Hansabundcs , auch weil verspätet, einzu¬
treten . Sollten sich die Beratungen 5er
Reichstagskommisston zu bestimmten Vor¬
schlägen für eine reichsgesetzliche Regelung
verdichten, dann würde der Zentralvvr¬
stand zu dem Gesetzentwurf Stellung zu
nehmen haben. Einstweilen empfehle cs
sich durch Vermittelung des Verbandsvor¬
standes dahin zu wirken, daß auch das
private Verdiugungswesen eine gesetzliche
Regelung erführe.

Herr Zimmermeister Carstens teilt mit,
daß am 9. Februar in Hannover der Ver-
waltungsrat des Handwerks- und Gewerbe-
kammertagcs gemeinschaftlich mit Vertre¬
tern der beiden deutschen Genossenschafts¬
verbände, des Werkbundes, des Verbandes
deutscher Gewerbe- und Handiverkervereine
sowie des Zentralausschusses deutscher Jn-
nungsverbände getagt und beschlossen habe,
in Hannover in Angliedernng an die Ge¬
schäftsstelle des deutschen Handwerks- und
Gewerbekammertags eine Hauptstelle für
das Verdingungswesen zu errichten.

Herr Schneidermeister Schäfer erachtet
die reichsgesetzliche Regelung des Vcr-
dingungswesens für das beste Mittel , die
aufgetretenen Schäden zu beseitigen. Der
Vorschlag des Herrn Regiernngsbaumei-
sters a. D. Wolfs wird angenommen.

4. Nach den Vorschlägen des Herrn
Architekten Alb. Wolfs beschließt der Zen¬
tralvorstand , von einem Beitritt zum
Hansabund abzusehen, um so mehr, als sich
auch die Generalversammluug zu Ems
1910 auf einen ablehnenden Standpunkt
gestellt hatte.

5. Ueber die Anstellung eines technischen
Beamten berichtet der Vorsitzende. Nach¬
dem bereits früher angeregt worden sei,
einen weiteren Beamten anzustellen, sei
jetzt nach dem Tode des Bibliothekars
Braatz der Zeitpunkt gekommen, die Stelle
zu schaffen. Dazu komme noch, daß Herr
Regicrungsbaumeister a. D. Wolfs den
dringenden Wunsch geäußert habe, von den
umfangreicher gewordenen Arbeiten für die
Schriftleitung des Gewerbeblattes entlastet
zu werden. Weiterhin werde die geplante
weitergehende Gewerbefördernng dem Ver¬
ein neue Aufgaben stellen, fiir deren Er-
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ledigung eine Vermehrung öes Beamten¬
personals unumgänglich notwendig sei. Die
Dienstobliegenheiten des neuen Beamten
würden hauptsächlich bestehen in der

Verwaltung und Bibliothek,
Schriftleitung des Gewerbeblattes,
Mitwirkung bei der Gcwerbeförde-

rung durch Abhaltung von Vorträgen , Aus¬
kunfterteilung und Beratung der Hand,
werker und Gewerbetreibenden in allen
technischen und wirtschaftlichen Fragen.

Der engere Vorstand sei der Ansicht ge¬
wesen, daß für die Stelle sich eine maschinen¬
technisch gebildete Kraft , tunlichst mit ab¬
geschlossener Hochschulbildung, am besten
eigne. Er habe, die Zustimmung des Zen-
tralvorstandes voraussetzend, die Stelle
ausgeschriebeik, die eingegangenen 63 Be¬
werbungen gesichtet, dann 6 Bewerber zur
engeren Wahl gestellt, zur Vorstellung ein¬
geladen und schlage davon an erster Stelle
Herrn Diplom-Ingenieur Engelmann in
Berlin zur Wahl vor. Von dessen Bil¬
dungsgang mld seitherigen Tätigkeit wird
Kenntnis gegeben.

Der Zentralvorstand erklärt sich mit der
Schaffung der technischen Beamtenstelle
einverstanden, ebenso mit Vorschlag
des engeren Vorstatldes, d> elle dem
Herrn Diplom-Ingenieur Engelmann zu¬
nächst auf Probe mit vierteljähriger Kün¬
digung gegen ein Gehalt" von jährlich 3600
Mark ab 1. April 1914 zu übertragen.

6. Infolge der in dem Verband deutscher
Gewcrbcvcreine und Handwerkervereini¬
gungen sowie auch in der Oeffcntlichkeit
geltend gemachten Bedenken gegen die
öffentliche Lebensversicherung verbreitet
sich Herr Assessor Reich nochmals über die
Vorteile der öffentlichen Lebensversiche¬
rung , gairz besonders für unseren Vereins¬
bezirk. Die gedachten Bedenken würden
durch die glänzenden Erfolge widerlegt,
welche die Nass. Lebensversicherungsaustalt
in ihrem erst vierteljährigen Bestand anf-
zuweisen hätte (1200 Versicherungsanträge
im Gesaintbetragc von 3y2 Millionen M).
Damit sei die Notwendigkeit bev  öffentlichen
Lebensversicherung dargetan.

Herr Landeshauptmann Krekel betont
vor allem noch, daß die in Gestalt von Prä¬
mien für die öffentliche Lebensversicherung
eingehenden Gelder durch Hergabe von
Hypotheken, und zwar bis zu 60 Prozent
des Taxwertes dem Bezirk selbst erhalten
würden und zugute kämen.

Die öffentlichen Lebensversicherungen
arbeiteten weit billiger, als die Privatver¬
sicherungen. Sie seien deshalb aber auch

lrcl m ai ft!)u0ftartenuon ft0fl)öeima.m.
Die Stiftung für Heimatschutz, die be¬

reits etwa 300 000 Ansichtspostkarten für
die verschiedenen Gegenden Deutschlands
herausgegeben hat, hat nun auch hiermit
in Nassau mit der Herausgabe einer Serie
vvn Hochheim a. M. den Anfang gemacht.
Es sollen weitere Serien zunächst von Lim¬
burg und Dietkirchen nsw. folgen. Die
Stiftung beabsichtigt hierdurch, das Niveau
der Ansichtskarte zu heben, gcschmackbildend
und heimatschützend zugleich zu wirken.
Dem Unternehmen , das zweifellos nach der
uns vorliegenden Hochheimer Serie in den
Heimatschutzkarten das Beste zu billigem
Preis (12 Stück 50 H) zu schaffen ver¬
mag, dürfte von allen Gewerbetreibenden
die größte Unterstützung zu gewähren sein.

Wir lassen das von Herrn Amtsrichter
Otto Schwabe zu Hochhcim der zweiten
Serie beigegebene Begleitwort folgen und
wünschen dem Unternehmen für unsere
engere Heimat den besten Erfolg.

B c g l e i t w o r t.
Eins must man diesem Städtchen lassen:

Es hat sein eignes Gesicht! Weither zieht
sich das Rebgelände von Osten und Westen
sanft aus dem Maintal herauf und trägt
wie eine Krone die langhingezogene Sil¬
houette der Stadt . Freundlich grüßen

nicht in der Lage, an Vereine oder Ver¬
bände Provisionen von den Versicherungs¬
prämien der Mitglieder zu gewähren, wie
solche von den Privatversichernngen in Ver¬
günstigungsverträgen zugestanden würden.
In Nassau wäre der Gedanke der Lebens¬
versicherung früher noch nicht in die wei¬
testen Kreise des Volkes gedrungen, aber
der öffentlichen Lebensversicherung sei es
gelungen, auch diese Kreise zu gewinnen,
und zwar hauptsächlich deshalb, weil die
Bevölkerung zu dem Versicherungsträger,
dem Bezirksverband , weitgehendstes Ver¬
trauen habe.

Nachdem noch die Herren Richter,
Fleckenstein und Schäfer sich auf den Bo¬
den des von der Generalversammlung ge¬
faßten Beschlusses stellend zustimmend zu
der öffentlichen Lebensversicherung ge¬
äußert , beschließt der Zentralvorstand , von
der heutigen Besprechung dem Verbands¬
vorstand Mitteilung zu machen.

7. Der Vorsitzende teilt mit, daß der
Zentralvorstand von dem Kaiser!. Reichs¬
gesundheitsamt zu einer Besprechung über
die Aendcrung des Gesetzes betr . den Ver¬
kehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenstän¬
den nach Berlin am 8. Januar eingeladen
worden sei und Herr Fleckenstein auf dies¬
seitigen Wunsch als Vertreter des Zentral¬
vorstandes an der Besprechung Teil ge¬
nommen habe.

Sodann berichtet Herr Fleckenstein über
die Verhandlungen . Die Verhandlungen
waren vertraulicher Natur.

8. Nachdem der Zentralvorstand in der
letzten Sitzung grundsätzlich seine Zustim¬
mung zur Anstellung von Hilfslehrern auf
Kündigung erteilt hat, wird heute be¬
schlossen, das Gehalt der Hilfslehrer auf
jährlich 2000 Jt  steigend alle Jahre um
100 Jt bis 2400 Jt,  in besonderen Fällen
bis 2600 Jt  festzusetzen und die Hilfslehrer
nach zufriedenstellender Ableistung eines

Hochhcim er. M. Kalch.

, schmucke, helle Häuser und hohe, kernige
Mauern mit der Kirche und der alten Dom-
dechastei Meilen weit hinaus in die Lande
um den Main und Rhein . Wer dieses
Bild auch nur einmal in flüchtiger Bor-
Werfahrt genossen hat, wird es so leicht nicht
wieder vergessen.

Und das Stadtbild im Inneren ? Ge¬
wiß, es hat das gleiche schwere Schicksal ge¬
habt wie so viele unserer kleinen und gro¬
ßen Städte : die Stadterweiternng so etwa
seit den 70cr Jahren hat neue Viertel von
trostloser Oede und Langweile erstehen las¬
sen. Das lag eben so in der Zeit.

Erst ganz neuerdings —- und später als
anderswo — setzt schüchtern einige Besserung
ein.

Auch die Altstadt hat gelitten . Neubau¬
ten und Umbauten nach schlechten Groß¬
stadtmustern haben hie und da die schöne
Harmonie dieses Stadtteiles unbarmherzig
zerstört. Ganz ohne Not, denn dieselben
Banaufgabcn hätten sich mindestens eben¬
sogut und in durchaus zeitgemäßer Form
auch ohtre Beeinträchtigung des Stadtbil¬
des lösen lassen.

Trotz alledem zeigt aber die Altstadt
noch eine Fülle recht reizvoller Straßen-
und Architekturbilder. Zwar nichts, was
in den Büchern über Kunstgeschichte ver¬
zeichnet steht, keine Werke von lautem

Kirche vvu Osten.

Ruf : nur einfache Lösungen der Bauauf¬
gaben öes Alltages : aber diese voller Cha¬
rakter und Kraft , fein durchgcbildet und
abgewogen, vornehm zurückhaltend und
doch weithin grüßend wie mit treuem , ehr¬
lichem Blick,' und dazu so mannigfaltig und
reich in den Bauformen , daß kaum eine
Ecke der andern gleicht! Auf diesen über¬
kommenen Schatz aus vergangenen Jah¬
ren sollen die Heimatschutzkarten in erster
Linie Hinweisen. Halten wir ein mit der
sinnlosen Zerstörung des Alten nur weil
es alt ist! Und bauen wir heute in den§ormen unserer  Zeit ttnd unsereraumaterialien aber aus dem guten alten
Baugeist heraus:

einfach, sachlich und schön!

2ur fraucnfragr.
In der von Prof . D. I . H. B e chh o l d

in Frankfurt a. M . herausgegebenen Wo¬
chenschrift über die Fortschritte in Wissen¬
schaft und Technik, „D i e N m s cha u", fin¬
den wir einen lesenswerten Artikel von
R. Bartolomäns  über die Frauen¬
frage. Der Verfasser stellt zunächst fest,
daß heute, im Gegensatz zu früher , die Be¬
rufsarbeit nicht mehr, wenigstens nicht
mehr mit großer Regelmäßigkeit, das viel-
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Probedienstjahres an die Ruhegehaltskasse
anzuschließen. Die Hilfslehrer haben wö¬
chentlich 26 Pflichtstunden zu übernehmen
und im ersten Jahre in der Regel in an¬
deren Klassen wöchentlich 6 Stunden zu
hospitieren. Für Ueberstunöen werden je
100 M jährlich vergütet . Für jede An¬
stellung eines Hilfslehrers ist die Geneh¬
migung des Zentralvorstandes erforderlich.

9. Diese Genehmigung wird für die An¬
stellung je eines Hilfslehrers an den ge¬
werblichen Fortbildungsschulen in Eltville
und Limburg zum 1. April 1914 erteilt.

10. Um die Fortbildungsschul -Hilfs-
lehrer und die an den Mädchenfortbil-
öungsschulen mit Ruhegehaltsberechtigung
hauptamtlich angestellten Lehrerinnen von
der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht
befreien zu können, faßt der Zentralvor¬
stand auf Grund des Ministerial -Erlasses
vom 23. Januar 1914 folgenden Beschluß:

„Den jetzigen und künftigen Lehrper¬
sonen an den von dem Gewerbeverein für
Nassau unterhaltenen gewerblichen und
Mädchen-Fortbildungsschulen , soweit sie
mit Ruhegehaltsberechtigung angestellt sind
und nach der Reichsversicherungsordnung
und ihren Ausführungsbestimmungen der
Krankenversicherung unterliegen , wird für
den Fall der Erkrankung ein Anspruch aus
Gehalt , Ruhegeld, Wartegeld oder ähnliche
Bezüge im anderthalbfachen Betrag des
Krankengeldes auf die Dauer der Regel-

Leistungen der Krankenkassen (§§ 179, 182,
183, 214 der Reichsversicherungsordnung)
gewährleistet.
Dieser Beschluß hat rückwirkende Kraft vom
1. Januar 1914 ab."

Der Zentralvorstand ist der Ansicht, daß
die gewerblichen Fortbildungsschulen als
öffentliche Schulen zu gelten haben und die
an den Fortbildungsschulen hauptamtlich
angestellten Lehrer auf Grund obigen Be¬
schlusses und des § 169 der Rcichsversiche-
rnngsordnung ohne weiteres von der Kran¬
kenversicherungspflicht befreit sind. Für

.die an den nicht öffentlichen Mädchensort-
Sildnngsschulen .hauptamtlich angestellten

.Lehrerinnen muß dagegen bei dem Herrn
Minister für Handel und Gewerbe die Be¬
freiung von der Krankenversicherungs-
Pflicht beantragt werden.

11. Ueber die Neuorganisation der Mäd-
chenfortbilduttgsschulcn berichtet Herr Fort-
bildungsschulinspektvr Kern. Mit den Bor-

' ständen der Mädchenfortbildungsschulen
haben Verhandlungen wegen einer einheit-

gestaltige Leben ausfüllt , daß sie vielmehr
nur stückweise den Tag in Anspruch nimmt:
„sind diese Stunden überwunden , dann ist
man „Mensch" — im Beruf war man nicht
Mensch, sondern Maschine, Maschine zu
einer bestimmten Arbeit ." Jeder will sei¬
nen Beruf außerhalb seiner Berufstätig¬
keit möglichst verlegen, indessen gelingt das
lange nicht vollkommen, denn eine völlige
Trennung des Menschen von dem Berufs¬
menschen ist einfach unmöglich, am unmög¬
lichsten natürlich dann , wenn 's einer mit
seinem Beruf ernst nimmt . Aber das Be¬
streben, zu nivellieren , gleich zu machen,
Gegensätze zu beseitigen, ist einmal ein
charakteristisches Zeichen unserer Zeit , es
macht sogar dort nicht Halt , wo die Unter¬
schiede in der Natur begründet sind. Die
größten natürlichen  Unterschiede herr¬
schen zwischen Mann und Frau . Eine Be¬
wegung, die der Frau in jeder Be¬
ziehung  dieselben Rechte geben und die¬
selben Pflichten auserlegen will, wie dem
Manne , muß trotz jedes Augenblickserfol¬
ges schließlich an ihrem zu weit gesteckten
Ziele scheitern. Bartolomäus sagt in dem
zitierten Umschau-Artikel mit Recht: „Eine
Frau , die einem Haushalte vorsteht, besitzt
nach der Natur der Sache keine Möglich¬
keit, daneben irgend einen Beruf m i t
ganzer Kraft  auszusühren ; daneben
eine andere Beschäftigung zu haben als
zum Zeitvertreib oder mit vorübergehen-

lichen Organisation der Schulen stattgefun-
deu, in dem Sinne , daß überall jährlich
2 Kurse mit 20wöchiger Dauer abgehalten
werden. Danach würden auch die Lehrpläne
neu zu bearbeiten sein. Alle Schulen sind
einverstanden mit Ausnahme von Diez.
Es soll noch eine gemeinschaftlicheBe¬
sprechung mit den Schulvorständen statt-
sinden, um die grundlegenden Fragen zu
erörtern.

Der Zentralvorstand erklärt grundsätz¬
lich seine Zustimmung zu der vorgcschlage-
nen Reorganisation und beauftragt den
engeren Vorstand, in weitere Verhandlun¬
gen mit den Schulvorständen einzutreten.
Die näher auszuarbeitenden Vorschläge mit
den Lehrplan -Entwürfen sollen später ver¬
vielfältigt und den Mitgliedern des Zen¬
tralvorstandes vor der Sitzung zur Durch¬
sicht übersandt werden.

12. An 3 gewerbliche Fortbildungsschu¬
len werden außerordentliche Unterstützun¬
gen gewährt.

13. Nach Mitteilung des Herrn Negie¬
rungs -Präsidenten ist vorbehaltlich der Ge¬
nehmigung des Staatshaushaltsetats durch
den Landtag der Staatszuschuß für unsere
Schulen für 1914 um 4000 Jl  auf 84 000 Jl
erhöht worden, wovon der Zentralvorstand
mit Befriedigung Kenntnis nimmt.

14. Dem Tünchergehilfen G. Heurich in
Schmitten wird zwecks weiterer Ausbil¬
dung zum Besuche der Kunstgewerbeschule
ein Stipendium von 100 Jl  bewilligt.

15. Bon dem an das Handwerksamt in
Wiesbaden unterm 10. Februar gerichtete
Schreiben des engeren Vorstandes wegen
des Anschlusses der benachbarten Lokalver¬
eine an das Handwerksamt und Zubilligung
eines zweiten Vertreters im Vorstand des
Handwerksamtes nimmt der Zentralvor-
stand zustimmend Kenntnis . An Stelle des
freiwillig aus dem Vorstand des Hand¬
werksamts ausgeschiedenen Bereinsdirek-
tors wird dessen Stellvertreter , Herr Archi¬
tekt Alb. Wolfs gewählt.

16. Zufolge eines Schreibens des Lo¬
kalvorstandes in Nassau betr . Herstellung
einer Bahnverbindung durch das Gelbach¬
tal nach Nassau äußert sich Herr Bauunter¬
nehmer Bühl über die Aussichten der Bahn¬
projekte nach Ems und Nassau. Nach seiner
Ansicht würde :: große Schwierigkeiten be¬
stehen, eine vom Norden der Lahn kom-
mende Bahn in Ems einmünden zu lassen.
Dagegen sprächen viele Anzeigen dafür,
daß man den Wünschen von Nassau um

dem Interesse . Tut sie es, dann geschieht
es auf Kosten ihrer Hanptpflicht und ihrer
Gesundheit und Kraft ." Daraus zieht der
Verfasser die Folgerung , daß für Haupt¬
berufe nur die unverheirateten und die
verheirateten Frauen in Betracht kommen,
die ihre Hanptpflicht — die Führung des
Haushaltes , die Erziehung der Kinder —
schon erfüllt haben, soweit sie noch stark ge¬
nug zu Arbeitsverrichtungen sind. „Nur
in der Großstadt kann eine Frau sich vom
Familienleben loslösen, scheinbar,  um
zu erwerben ." Alice Salomon meint , weil
in Deutschland 9(4 Millionen Frauen be¬
rufstätig seien, gewinne jeder Streit über
das Recht der Frau auf Arbeit außerhalb
des Hauses die Bedeutung einer dialekti¬
schen Uebung. Das ist u. E. nicht zutref¬
fend. Die Tatsache, daß die Frauen immer
mehr zur Berufstätigkeit gedrängt werden,
beweist noch lange nicht, daß wir damit
auf dem rechten Wege sind, sie ist lediglich
ein Beweis dafür , daß zahllose Frauen
heute durch abnorme Verhältnisse gezwun¬
gen werden, neben dem Mann in Bureau,
Fabrik und Werkstätten um ihre Existenz
zu kämpfen. Der normale Fall ist: Die
Frau als Arbeiterin in Haus und Familie,
das andere ist nur ein Notbehelf. Die Be¬
rufsarbeit der Frau ist, sagt Bartolomäus,
erbarmlos wie die eines Junggesellen.
„Sie ist ein Beweis der Dekadenz der Mum-
menseele, der Völker."
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eine Bahnverbindung von Montabaur durch
das Gelbachtal nach Nassau regierungssei¬
tig näher treten würde. Es empfehle sich
daher dieses Projekt zu unterstützen.

Der gcjMMHe Name ücr
ftamlimto.

Von Amtsrichter Dr . Lilie (Kiel .)
Die Ueberschrift würde vielleicht ver¬

ständlicher erscheinen, wenn statt von einem
„geschäftlichen Namen" von der „Firma"
der Handwerker gesprochen wäre . Das
Wort „Firma " ist aber aus Nechtsgründen
vermieden. Im täglichen Leben gebraucht
man allerdings häufig den Ausdruck
„Firma " in Fällen , in denen im Rechts¬
sinne überhaupt keine Firma vorliegt.
Denn nach dem Handelsgesetzbuche (§ 17)
ist eine Firma lediglich der Name eines
Kaufmanns , unter dem dieser im Handel
seine Geschäfte betreibt, und setzt regel¬
mäßig eine Eintragung in das beim Amts¬
gericht geführte Handelsregister voraus.
Ein Handwerker, der nicht gleichzeitig als
Vollkaufmann in das Handelsregister ein¬
getragen ist — und nur von solchen nicht
eingetragenen Handwerkern soll hier die
Rede sein —, ist aber grundsätzlich (gemäß
§ 4 des Handelsgesetzbuchs) von dem Rechts¬
institute der Firma ausgeschlossen.

Unter welchem Namen solche Handwer¬
ker, denen ein Recht auf eine eingetragene
Firma nicht zusteht, ihr Gewerbe zu be¬
treiben haben, sagt das Gesetz nicht aus¬
drücklich. Daraus hat man folgern wollen,
daß sie in der Wahl ihres geschäftlichen Na¬
mens völlig unbeschränkt seien. Diese
Nechtsauffassung ist aber nicht zutreffend.
Schon das öffentliche Recht spricht gegen die
willkürliche Wahl eines Geschäftsnamens,
indem öffentlich-rechtlich die Aenderung
des Namens von einer besondern behörd¬
lichen Genehmigung abhängig gemacht ist
(vgl. für Preußen die Kabinettsorder vom
15. April 1822) und außerdem derjenige für
strafbar erklärt ist, der sich einem zustän¬
digen Beamten gegenüber eines ihm nicht
zukvmmenden Namens bedient (vgl. § 360,
Ziffer 8 des Reichsstrafgesetzbuches). Mit
Recht hat deshalb das Kammergericht wie¬
derholt betont, daß sich jeder Handwerker
ebenso, wie jeder Kleingewerbetreibende
und Nichtkaufmann im gewerblichen Leben
nur seines bürgerlichen Namens bedienen
dürfe.

Welches ist nun der bürgerliche Name,
der auch als Geschäftsbezeichnung eines
Handwerkers zu dienen hat ? Im heutigen
Rechte ist cs ein zusammengesetzter Name,
mindestens aus einem Vornamen und
einem Familiennamen bestehend. Danach
hätten alle Handwerker im gewerblichen
Verkehre ihren Familiennamen mit min¬
destens einem ausgeschriebenen Vornamen
zu verwenden. Tatsächlich ist dies auch von
einzelnen Gerichten verlangt worden. Das
Kammergericht hat jedoch hauptsächlich aus
historischen Gründen diese Nechtsauffassung
mißbilligt und ausdrücklich betont, daß in¬
soweit zum bürgerlichen Namen nicht not¬
wendig auch der Vorname gehöre. Hier¬
nach ist also ein Handwerker berechtigt, als
geschäftlichen Namen seinen Familien¬
namen auch ohne Vornamen ooer nur mit
einem abgekürzten Vornamen zu führen.

Immer dürfen Handwerker aber nur
ihren eigenen Familiennamen und ihren
eignen Vornamen verwenden . Verboten
ist ihnen insbesondere die Verwendung des
Namens eines Gcschästsvorgängers ' zur
Bezeichnung ihres Geschäfts, mag ein das
Nachfolgevcrhältnis andeutender Zusatz bei¬
gefügt fein oder nicht, darin würde eine
Handwerkern nicht gestattete Firmierung
in kaufmännischer Art liegen. Denn inr
Gegensatz zur Firma ist der geschäftliche
Name eines Handwerkers nicht vererblich
und nicht veräußerlich, und zwar auch nicht
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Hochheiinn. M. Dvmdcchancihof und -Weinberg.

mit dem Geschäfte selbst, deshalb darf bei¬
spielsweise ein nicht im Handelsregister ein¬
getragener Uhrmacher namens August Witte
nicht den geschäftlichen Namen „F . Kuntze,
Nachf. August Witte" oder auch „Friedrich
Kuntze" führen . Durch derartige Geschäfts-
bezeichnungen würde der Anschein erweckt,
als handle cs sich um eine sogenannte ab¬
geleitete kaufmännische Firma (§ 22 HGB.)

Haben sich mehrere Handwerker zu einem
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebe verbun¬
den, so ist ihr gemeinschaftlicher Betrieb
keine offene Handelsgesellschaft, sondern
vielmehr eine Gesellschaft nach Bürger¬
lichem Gesetzbuche(vgl. § 4, Abs.2 des HGB.).
Sie dürfen dementsprechend auch nicht bei
der Wahl ihres geschäftlichen Namens den
Eindruck einer kaufmännischen Gesellschaft
Hervorrufen, insbesondere eine für offene
Handelsgesellschaften übliche Firma wäh¬
len. Verboten ist ihnen dementsprechend
eine Bezeichnung: „Heinze u. Co." oder
„Richard Behrens u. Komp.", ja sogar die
Verwendung des Zeichens „u." ist ihnen
untersagt , zumal wenn durch dieses Zeichen
mehrere Familiennamen ohne Vornamen
aneinander gefügt werden . Denn der Ge¬
brauch des Zeichens „u." zur Verbindung
zweier Namen ist nach der Auffassung im
Geschäftsleben ein charakteristisches Merk¬
mal für düs Bestehen einer Handelsgesell¬
schaft. Daher dürfen Handwerker, die zu
mehreren zusammen ihr Gewerbe ausüben,
zur Bezeichnung ihres Betriebes immer
nur ihre bürgerlichen Namen durch „und ''
oder abgelürzt „u." verbunden verwenden,
und zwar entweder ohne Vornamen oder
mit ausgeschriebenen oder abgekürzten Vor¬
namen.

(Schluß folgt.)

Wenn es überall als selbstverständlich
gilt , einen Tisch, einen Stuhl und sonstiges
Mobiliar gegen Feuersgcfa .hr oder Waren,
die über See gehen, gegen die Gefahren des
Transportes zu versichern, sollte man es
für möglich halten , daß der Mensch seinen
wertvollsten Besitz, die Fähigkeit sich selbst
und der Allgemeinheit zu nützen, geringer
schätzt, als ein Stück Möbel oder einen
Ballen Ware, indem er eine Versicherung
für überflüssig hält , die ihn gegen Verlust
dieses Besitzes durch die ihn allenthalben
umgebenden Unfallgefahren schützt, also ge¬
rade gegen solche Ereignisse, die ihn uner¬
wartet und daher immer doppelt treffen?

Die vom Reiche eingeführte Gewerbe-
Unfallversicherung kann eine private Un¬
fallversicherung nicht völlig ersetzen, denn
sie ist eine wesentliche einge-
fchränktere.

Die bernfsgenossenschaftliche Versiche¬
rung erstreckt sich nur auf Betriebs-
Unfülle. Es ist also die große Zahl der
außerbetrieblichen Unfälle ausgeschlossen.

Auch die Entschädigung der Bernfsge-
nossenschaft ist nicht so weitgehend, wie die
Entschädigung seitens der Privatversiche¬
rung , vorausgesetzt, daß angemessene Be¬
träge versichert sind. So gewährt die Be-
rufsgenosseuschaft nach dem 8 558 der
Reichs-Vcrsicherungs - Ordnung bei Ver¬
letzungen vom Beginn der 14. Woche ab:

1. Krankenhausbehanölung : sie umfaßt
ärztliche Behandlung und Versorgung mit
Arznei , anderen Heilmitteln sowie mit den
Hilfsmitteln , die erforderlich sind, um den
Ersatz des Heilverfahrens zu sichern oder
die Folgen der Verletzung zu erleichtern
(Krücken, Stützvorrichtungen und dgl.) ,'

2. eine Rente für die Dauer der Er¬
werbsunfähigkeit . Die Rente beträgt , so¬
lange der Verletzte infolge des Unfalles

1. völlig erwerbsunfähig ist, zwei Drit¬
tel des Jahresarbeits -Verdienstes . (Soweit
der Jahres -Arbeits -Verdienst 1800 Jl  über¬
steigt, wird er nur mit einem Drittel an¬
gerechnet) ;

2. teilweise erwerbsunfähig ist, den Teil
der Vollrente , der dem Maße der Einbuße
an Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente ).

Eine berufsgenossenschaftlich versicherte
Person mit 3000 Jl  Jahresverdienst würde
also im Falle völliger  Invalidität nur
erhalten:

% von 1800 Jl  gleich 1200 Jl,  V 3 von
1200 Jl  gleich 400 Jl,  zusammen 1600 Jl.

Das Mißverhältnis zwischen Jahres¬
verdienst und Entschädigung wird aber um
so größer, je höher der Jahresvcrdienst ist.

Die Privat -Unfallversicherung entschä¬
digt, sofern nicht ausdrücklich eine andere
Bestimmung vereinbart ist, Unfälle inner¬
halb und außerhalb  des Berufes . Bei
vorübergehender gänzlicher Arbeitsun¬
fähigkeit wird die versicherte tägliche Ent-
fchädigung und bei teilweiser Arbeitsun¬
fähigkeit der entsprechende Teil der ver¬
sicherten Tagesrente gezahlt, und zwar
fchon vom ersten Tage der ärztlichen Be¬
handlung ab.

Im Jnvaliditätsfalle wird die ver¬
sicherte Kapitalentschädigung bezw. bei
teilweiser Invalidität der entsprechende
Teil der Kapitalentschädigung gewährt.

Tritt der Tod infolge eines Unfalles
ein, so wird die für diesen Fall versicherte
Summe gezahlt. In Erkenntnis der
eminenten und stets wachsenden Wichtig¬
keit der privaten Unfallversicherung für
den Einzelnen und die Allgemeinheit
wandte der Vorstand des „Verbandes Deut-

vic UnfallDcrfKl)erimg.
Die Unfallversicherung bezweckt die Ver¬

sicherung der persönlichen Arbeits - und Er¬
werbskraft , sowrit sie durch Unfälle vor¬
übergehend oder dauernd beeinträchtigt
oder gänzlich zerstört wird und gewährt
in entsprechendem Maße eine vorüber¬
gehende oder dauernde Rente oder im To¬
desfälle eine Kapitalzahlung , d. h. die Un¬
fallversicherung bezweckt mit gewisser Be¬
schränkung die Versicherung des Besten,
des Vornehmsten, was der Mensch als
Mitglied der menschlichen Gesellschaft besitzt
und demgemäß auch zu erhalten verpflich»
tet ist. Hochheiina. M. Alte Kaplanei und kath. Pfarrei.
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scher Gewerbevereine und Handwerker-
Vereinigungen " schon vor langen Jahren
sein Interesse der Frage des Abschlusses
eines Begünstigungs -Vertrages mit einer
renomierten Gesellschaft zu und schloß mit
dem „Nordstern , Unfall -, Haftpflicht - und
Feuer - Versicherungs - Aktien -Gesellschaft
zu Berlin einen Begünstigungs -Vertrag.
Mit dieser Gesellschaft hat nun auch der
Gewerbeverein für Nassau einen gleich¬
artigen Souder -Unfallvertrag abgeschlossen,
nach dem seinen Mitgliedern bedeutende
Vergünstigungen zustehen . Wir empfehlen
den Mitgliedern sehr den Abschluß
einer Unfallversicherung bei der Vertrags-
Gesellschaft „Nordstern ", Berlin W. 8, Man-
rerstr . 37/42. Prospekte und Antragsfor-
mulare stellt der „Nordstern " jedem In¬
teressenten jederzeit kostenfrei zur Ver¬
fügung.

va5 5chmiergeiclerunwefen und feine
gesetzliche MKämptung.

M Bon Dr . Hans Lieske,  Leipzig.
Den erschreckenden Umfang der Unsitte des

Schmierers kennzeichnet am besten die von
den Schuldigen vor Gericht stets wiederholte
Behauptung , die beteiligten Kreise der Kauf¬
mannschaft vermöchten etwas Unrechtes in der
Bestechung der Angestellten überhaupt nicht
mehr zu erblicken. Wie tief muß sich jenes
Unwesen im kaufmännischen Leben bereits ein-
genistct haben, wenn man den Richtern schon
zu erklären wagt , Handel und Gewerbe wären
allzu sehr an derartige „Provisionen " gewöhnt,
um an ihnen Noch Anstoß zu nehmen ! Glück-
licherweise haben aber die darum befragten
Handelskammern denn doch mit aller Energie
gegen jenen schlimmen und gefährlichen Miß¬
brauch Front gemacht, wenn sie uns auch nicht
verhehlen konnten, daß die von ihm geborenen
beklagenswerten Zustände allerdings stark über-
Hand genommen haben. Neidvoll blickte dro
Kaufmannschaft darum vor kurzem noch nach
England und nach den Bereinigten Staaten,
wo man das 'Uebel durch die Drohung mit
empfindlichen Freiheitsstrafen bekämpft. Daß
das Ausbedingen und Anbieten von Schmier-
gelderu allen anständigen Kaufleuten als eine
prge Sittenwidrigkeit gelten muß , ist êine
Tatsache, die ja freilich auch bei uns längst
schon ihre Kreise gezogen hat . Denn kein
Richter würde dem Prinzipal das Recht zu
sofortiger Entlassung wegen eines in dem
Nehmen oder Fordern von Schmiergeldern sich
bekundenden groben Vertrauensbruches des
Angestellten -absprechen. Desgleichen gelten
aus Angestelltenbestechungen sich aufbauende
Verträge stets als nichtig. Hierfür , zw ei Be¬
lege aus der Gerichtspraxis:

Einem Prokuristen , der für seine Firma
die Anstellungsverträge abschließt, bietet ein
Reisender 500 Mark für den Fall , daß er
mit 4000 Mark Gehalt bei der Firma ankommt.
Bei geringerem Jahresgehalt soll die Pro¬
vision des Prokuristen nur 250 Mark hoch
sein. Das ganze Abkommen aber ist unter
dem Siegel tiefster Verschwiegenheit getroffen.
Der schließlich tatsächlich um 4000 Mark en¬
gagierte Reisende verweigert später die
Zahlung der Provision , weshalb es zur Klage
kommt. Der Prokurist wird darin mit seiner
Forderung abgewieseu, weil das ganze Ab¬
kommen auf einer unanständigen Gefährdung
der Interessen seines Prinzipals aufgebaut
und deshalb nichtig ist.

Das gleiche Schicksal widerfuhr einem
Agent , der für alle Abschlüsse, die er für ein
mit ihm in geschäftlicher Beziehung stehendes
Werk tätigte , eine bestimnrte Provision bezog.
Der Agent setzte sich nun gelegentlich mit
einer anderen Firma in Verbin düng und ver¬
sprach ihr gegen -Provision , ihr beini Abschluß
einer neuen Lieferung mit dem von ihm ver¬
tretenen Hause möglichst niedrige Preise aus¬
zuwirken . Auch dieser Provisionsvertrag war
nichtig, weil der Agent an sich die Pflicht hatte,
für seine Firma tunlichst die günstigsten Preise
zu erzielen.

Das Schmiergelder -Geben und -Fordern

aber verschafft uns , den Geschädigten, zudem
einen Anspruch auf Ersatz allen uns dadurch
entstandenen Schadens . Ja , es hat das Ober¬
laudesgericht Jena vor einiger Zeit sogar den
Satz geprägt , das Schmiergeld müsse unter
Umständen dem Prinzipale herausgegeben
werden . Der Schuldige war in diesem Falle
der Leiter einer der Klägerin gehörigen Gas¬
anstalt . Auf seinen Vorschlag übertrug diese
-einer Firma den Bau eines Gasbehälters '.
Die Bauausführerin hatte dem beklagtes
Leiter , falls sic den Auftrag erhielte , einen
Provisionsbetrag zugesichert und schließlich
auch ausbezahlt . Rach den Erwägungen des
Gerichts aber muß der Empfänger der
Klägerin als seiner Auftraggeberin alles
herausgeben , was er mit Rücksicht aus-das aus-

getragene Geschäft, wenn auch für seine-eigene
Person , erhält . Denn der Beauftragte soll im
Interesse der Unparteilichkeit und unbedingten
Redlichkeit keinen besonderen Gewinn aus dem
Geschäfte seines Auftraggebers ziehen ; der Ge¬
winn nebürt vielmehr wie das ganze Geschäft
dem Auftraggeber.

Seit dem Herrschaftsantritt unseres neuen
Wettbewerbsgesetzes brauchen wir schließlich
auch andere .Länder ob der dort für das
Schmiergelderunwesen bestehenden Straf¬
drohungen nicht mehr zu beneiden . Denn
unter dem Schutze vor unlauterem Wettbe¬
werb winkt dem Gefängnis bis zu einem Jahre
oder Geldstrafe bis zu 5000 Mark , der „im ge¬
schäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wett¬
bewerbs dem Angestellten oder Beauftragten
eines geschäftlichen Betriebs Geschenke oder
andere Vorteile anbietet , verspricht oder ge¬
währt , um durch unlauteres Verhalten des
Angestellten oder Beauftragten bei dem Be¬
züge von Waren oder gewerblichen Leistungen
eine Bevorzugung für sich oder einen Dritten
zu erlangen ". Harte Strafe wird hier also
dem Verführer verheißen , gleichviel, ob ihm
das Schmieren wirklich geglückt, oder ob der
Versuch an der Redlichkeit des Angestellten ab¬
prallt . Voraussetzung ist nur , daß der Täter
aus Gründen des Wettbewerbs dem anderen in
geschäftlichem Verkehr ein unlauteres Ver¬
halten ansinnt . Dem Gesetze verfallen wäre
also etwa jemand , der, um die Konkurrenz
damit aus dem Felde zu räumen , den Werk¬
meister einer Maschinenfabrik gegen Be¬
lohnung das gelieferte Fabrikat dem Ge¬
schäftsherrn wahrheitswidrig als ganz be¬
sonders brauchbar und gut empfehlen heißt.
Denn handelte der Werkmeister nach dieser
Weise, so würde er damit Treu und Glauben
gröblich verletzet: und dem Anstandsgefühl
aller billig Denkenden ins Gesicht schlagen.
Mer nicht nur das Anbieten , nein , auch das
Fordern der Geschenke Vonseiten der Ange¬
stellten ist unter gleichartigen Voraussetzungen
mit Gefängnis bis zu Jahresfrist oder Mit
Geld bis zu 5000 Mark bedroht . Doch- wo
kein Kläger , da auch kein Richter : wird kein
Strafantrag gestellt, so ist das Schmieren oder
das Fordern strafrechtlich nicht verfolgbar . Er¬
geht dagegen ein verurteilendes Erken,itnis,
so muß darin das Empfangene oder sein Wert
als dem Staate verfallen erklärt werden.

Natürlich darf man jetzt nicht etwa schon
in jedem kleinen Gelegenhcitsgcschenk etwa;
zu Weihnachten oder zum Geburtstage oder
auch in einem harmlosen Trinkgelde eine straf¬
bare Sünde wittern . Erweisen wir Ange¬
stellten derartige geringfügige Freundlichi-
keiten, ohne uns dadurch den Wettbewerb er¬
leichtern oder die Leute moralisch auf Wivege
führen zu wollen , so sind wir jetzt so schuld¬
frei wie ehedem. Die Kritik des Einzelfalles
muß deshalb jeweils das richtige Urteil finden.

einfacher Nachweis von ttolMIU in
kapier.

Ueber die Prüfung der Beschaffenheit von
Papier gibt die „Werkmeister-Zeitung " fol¬
gende für Interessenten wichtige Mitteilungen:

Wenn man bei einem Papier feststellen Null,
ob ös sich infolge seiner Beständteile den Ern-
flüssen der Zeit und der öfteren Benutzung
beim Blättern oder Nachsehen widerstands¬

fähig zeigen wird , so ist der Nachweis von
Holzschliff ausschlaggebend für die Dauer¬
haftigkeit.

Je mehr Holzschliff vorhanden ist, umso
kürzer veranschlagt der Fachmann die Lebens¬
dauer des Papiers , weil Holzschliff infolge
'einer kurzen Fasertrümmer ein mürbes und
brüchiges Papier ergibt , welches auch rascher
vergilbt.

' Man verwendete bisher zur Festellung von
Holzschliff fast ausschließlich chemische Lösun¬
gen, welche dem Laien nur wenig bekannt sind.

In erster Linie ist hier zu nennen die a l ko
holischc salz saure P h l o r v g l n ci n-
lösuug,  welche vorhandenen Holzstoff kar¬
minrot  färbt , ferner das schw e f e l s a u r e
Anilin — färbt den Holzstoff zitronen¬
gelb.  Schließlich besteht nach einem patentier¬
ten Verfahren die Untersuchung auf Holzschliff
unter Anwendung von Salpetersäure , jedoch
wird auch in Fachkreisen diese Methode weniger
angewandt.

Für jedermann leicht ausführbar ist je¬
doch ein Verfahren , welches im Nachstehen¬
den beschrieben werden soll.

Prof . Dr . Votorek  stellte nach einer Mit¬
teilung in der „Chemiker-Zeitung " unlängst
fest, daß Wir in dem gewöhnlichen Tecaufguß
ein zuverlässiges Mittel für den /Nachweis
von Holzschliff im Papier besitzen.

Man kocht z. B . etwas Tee in einem Rea¬
gensglase mit Wasser kürz aus , gießt ab oder
filtert , fügt zur Flüssigkeit das gleiche Vo¬
lumen konzentrierte Salzsäure und bringt tu
das sauere Gemisch eine Probe des betreffenden
Papiers . Ist die Lösung trübe , so klärt man sie
mit etwas Alkohol. Auf holzhaltigem Papier,
gewöhnlichem Zeitungsdruck z. B. entsteht dann
eine hübsche violette Färbung.

Um die Wirksamkeit verschiedener Teesorten
beurteilen zu können, stellte Prof . Votorek
mit 5 reinen Teeforten , nämlich : Imperial
engl . Tee , Souchong , Pecco und Kongo, den
folgenden Versuch an : je 1 ge der Teesorte
wurde mit 25 ccm destill. Wasser 5 Minuten
gekocht, das Extrakt filtriert , das Filtrat mit
dem gleichen Volumen konzentrierter Salz¬
säure versetzt (unter Umständen nachher nnt
etwas Alkohol) und zum Prüfen von Pap,er
verwendet . Am raschesten und intensivsten er¬
schien die violette Färbung des Zeitnngsdruck-
papiers bei Imperial und de,n engl. Tee,
langsamer bei den anderen Teesorten , aber
auch hier würde sie nach etwa y* bis % Stund
intensiv . . _ „

Man nimmt an , daß die tm Tee enthaltene
Gerbsäure bestimmten Einfluß auf d,e Fär¬
bung von Holzschliff gewinnt . Sehr gute
Dienste, zumal wenn es sich darum handelt,
die Prüfung auf Holzschliff an Papicrblattern
vorzunehmen , welche nicht beschädigt werden
sollen, leisten die Holzschliffreagentten Dr . C.
Wursters in flüssiger Fort, , oder als Reagenz¬
papier . Das letztere, kürz Ti -Papier bezeichnet,
weil es mit Dimethhlparaphenylcndiamin ge¬
tränktes Fließpapier ist, läßt sich bequem in der
Tasche mitführen und wird in der Weise an¬
gewendet, daß ein Streifen mit 1 oder 2
Tropfen Wasser befeuchtet, zwischen das zu
prüfende umgebogene Papierblatt gepreßt
wird . Bei Gegenwart von Holzschliff entsteh.
nach kurzer Zeit ein, dem Gehalt an Holzschnff
entsprechend tief gefärbter roter Fleck-

Eine Farbentafel , welche man m,t dem Reü-
genspapier erhält , zeigt 10 Abst,,jungen, dm
den entstandenen Farbtönungemauf dm , unter¬
suchten Papier entsprechen. Be,in Vergleich
dieser Farben kann man d,e tu wenigen -Mi¬
nuten erfolgte Farbreaktion ,n Prozenten b,-

ßerirtnliiiie emfdieidunaen.
Der Arbeiter hat keinen Schadenersatz¬

anspruch , wenn die Fertigstellung der
Akkordarbeit durch höhere Ge¬
walt  erschwert oder verhindert wurde.
(G . G . Neukölln .) Nach dem der Entschei¬
dung zu Grunde liegenden Sachverhalt
war der Kläger gegen Akkordlohn in einer
Möbelfabrik als Trockenpolierer tätig . Er
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hatte die Arbeit abgebrochen, weil infolge
der anhaltenden nassen Witterung die von
ihm bis dahin geleistete Polierarbeit ver¬
nichtet worden war . Der von ihm auf Er¬
satz des entgangenen Gewinns erhobene
Anspruch wurde abgewiesen , weil das Ge¬
richt in der anhaltenden nassen Witterung
einen Fall von höherer Gewalt erblickte,
durch den der Akkordvertrag aufgelöst wor¬
den sei.

*
Eine in der Arbeitsordnung enthaltene

Lohnverwirkung  zugunsten der Fa¬
brikkrankenkasse im Fall eines Kontrakt¬
bruches hat das Landgericht Dresden für
rechtsgültig erklärt, da sie weder den Vor¬
schriften des Lohnbeschlagnahmegesetzes und
der Gewerbeordnung noch den guten Sitten
widerspreche.

*
Berichtigung.

Bei Veröffentlichung von Gerichtsent¬
scheidungen in Nr . 8 Seite 61 d. Blattes ist
in Zeile 9 ein Druckfehler unterlaufen . Die
hier erwähnte Polizeiverordnung eines Re¬
gierungs -Präsidenten ist nicht rechtsgültig
rudern rechtsungültig.

Kleine Hotizen.
Gründung einer Provinzial - Le-

bensversicherungsanstalt in der
NHeinprovinz . Die günstigen Erfolge,
welche die öffentlichen Lebensversicherungsan¬
stalten bisher erzielt haben, haben nunmehr
auch zu der Errichtung einer solchen Anstalt in
der Rheinprovinz geführt, nachdem der rheini¬
sche Provinziallandtag nahezu einstimmig der
betreffenden Vorlage zugestimmt hat. Diese
Anstalt soll ähnlich, wie in Nassau, mit der
Landesbank der Rheinprovinz verbunden wer¬
den. Für die Entwicklung der öffentlichen
Lebensversicherungsanstalten ist der Hinzutritt
der größten und reichsten Provinz Preußens
von erheblicher Tragweite und bedeutet für sie
einen großen Erfolg.

Bus den loKaluereincn.
Wiesbaden.

Deutschland und Großbritannien im
Wettkampf.

Ueber dieses Thema spricht am Dienstag,
den 10. März , abends 8 Uhr, in der Aula der
Gewerbeschule, auf Einladung des hiesigen Gc-
werbevereins , Herr Dr . von Gerhardt , Dozent
der Staatswisscnschafteu aus Breslau . Das
Thema ist ein überaus zeitgemäßes und hoch¬
aktuelles. Wissen wir doch, daß Deutschland
und England die schärfsten Konkurrenten auf
dem Weltmärkte sind und daß bei allem was
auch in der Welt passiert, England überall

und stets seine Hand im Spiele hat. Auf des
Messers Schneide stand deshalb auch schon
öfters die Entscheidung. Die Bestrebungen,
eine Verständigung zwischen beiden Ländern
herbeizuführen , begegnet deshalb beiderseits
vollem Verständnis . Es dürften daher gerade
in gegenwärtiger Zeit die Ausführungen des
als gründlichem Kenner bekannten Redners vor-
besonderem Interesse sein.

Zu dem Vortrage haben die Mitglieder un¬
entgeltlich Zutritt . Für Nichtmitglieder sind
lediglich im Vorverkauf bei der Buchhandlung
Hcuß, Kirchgasse 40, Eintrittskarten zu 1 Ji  er¬
hältlich.

Wolfenhauseu
Herr Dipl .-Jngenieur K. R i h e r t aus

Darmstadt hielt am 9. Februar im hiesigen Ge-
wcrbcverein einen Vortrag  über „Elek¬
trizitätsversorgung  durch Ueberland-
zentralen für Licht- und Kraftanlagen ". Der
Vortrag war für unsere Verhältnisse sehr stark
besucht; von Blesscnbach und Laubuseschbach
wohnten ihm einige Herren bei. Der gute Be¬
such ist wohl darauf zurückzuftthren, daß es sich
hier um ein sehr zeitgemäßes Thema handelt.
Vielleicht schon binnen Jahresfrist werden wir
an die Ucberlandzentrnle angeschlossen.

Hadamar.
Bei der Bischöflichen Behörde in Limburg

war von einem Geistlichen Einspruch dagegen

erhoben worden, daß der Zeichenunter¬
richt  der gewerblichen Fortbildungsschule
Sonntags von 12—2 Uhr sei, so daß die aus¬
wärtigen Schüler der Christenlehre in ihrer
Pfarrkirche nicht beiwohnen könnten. Die Bi¬
schöfliche Behörde ließ nun den Lokalgewerbe¬
verein durch den zuständigen Dekan ersuchen,
den Unterricht auf eine andere Zeit zu ver¬
legen. Zwecks Beratung und Beschlußfassung
fand am 18. Februar im Hotel „Deutscher Kai¬
ser" eine Versammlung statt, wozu außer den
beteiligten Handwerksmeistern auch die Geist¬
lichen der in Frage kommenden Orte einge-
laöen waren . Nach längerer Aussprache wurde
bestimmt, der Unterricht solle während des gan¬
zen Jahres Y* vor 12 bis Yx vor 2 Uhr statt¬
finden. Der Gottesdienst in den Gemeinden
der umliegenden Orte soll an den Tagen, an
welchen Christenlehre gehalten wird, auf
Uhr verlegt werden, daß die Schüler Gelegen¬
heit haben, diesem beizuwohncn. Bisher war
der Zeichenunterricht in den Sommermonaten
von 7—9 Uhr ; auch dies sahen die Herren
Geistlichen nicht gern, weshalb die oben ange¬
gebene Zeit festgesetzt wurde. Die Handwerks¬
meister erklärten , man könne den Zeichenunter¬
richt nicht auch noch auf einen Werktag ver¬
legen, was auch anerkannt wurde. Die Ver¬
sammlung beschloß weiter , von Berrn Forl-
bildungsschulinspektor Kern  einen Borträg
über „Die Kalkulation der Handwerkers" Par¬
ten zu lassen. Am 29. Januar hatte Herr Ober¬
leutnant von Schilgen  einen Vortrag über
die französische Fremdenlegion  gehalten,
der auch seitens der Handwerksmeister und der
Lehrlinge stark besucht war.

Haiger.
Auf Veranlassung des Gewerbevereins hielt

kürzlich Herr Gymnasiallehrer Kahl  aus
Darmstadt hier im Lokale der Schützengcsell-
schaft (Herrn Ad. Rudersdorf ) einen Vortrag
über das Thema : „10 0 Jahre der Deut¬
schen Volks wirtschaft ." Der Vorsitzende
des hiesigen Gewerbevereins , Herr Schlosser¬
meister H. Guüelius,  eröffnete die Ver¬
sammlung. Der Redner führte u. a. aus : In
der Zeit vor 100 Jahren waren die Verhält¬
nisse in unserem deutschen Vaterlande noch
ganz andere als heute, Deutschland wir da¬
mals noch ein reiner Agrarstaat . Im Jahre
1817 waren noch 73 Prozent der Bevölkerung
in der Landwirtschaft tätig und erst 27 Pro¬
zent wohnten in den Städten , die fast aus¬
schließlich an den Fluß - und Wasserläufen lagen,
als Gewerbetreibende und Handwerker. Die
materielle Aussicht des Handwerkers war da¬
mals gerade keine glänzende; die Erbunter¬
tänigkeit und der Zunftzwang waren noch das
größte Hemmnis . Erst nach der Zeit der
Bauernbefreiung , der Einführung der Ge¬
werbefreiheit und Fallen der Zollschranken
konnten andere Verhältnisse geschaffen werden
es gab eine völlige Umgestaltung in Deutsch¬
land. Die Verkehrsverhältnisse, die vor 100
Jahren noch recht schlechte in Deutschland
waren , wurden ausgebaut , Gewerbe und Ver¬
kehrswesen entwickelten sich in ganz eminenter
Weise, was in 1. Linie dem König Dampf zn-
zuschreiben war . In der Eisenproduktion
nimmt Deutschland heute den zweiten Platz
ein. Wohl sei die rein Landwirtschaft trei¬
bende Bevölkerung in den letzten 60 Jahren
auf Kosten der Industrie auf zirka 28 Prozent
zurückgegangcn, dennoch erzeuge die Landwirt¬
schaft heute mehr denn je; was ihr die Indu¬
strie auf der einen Seite an lebenden Ar¬
beitskräften genommen, gibt sie ihr auf der an¬
deren an Maschinen usw. wieder. Deutschland
sei somit, betrachte man die Verhältnisse im
allgemeinen heute, gegenüber denen der „guten
alten Zeit" durch die Entwicklung vom Agrar-
zum Industriestaat reicher, mächtiger und freier
geworden. — Lebhafter Beifall lohnte die mit
großer Aufmerksamkeit entgegen genommenen
Ilusführungen des Redners , dem der Vor¬
sitzende noch besonders den Dank der Versamm¬
lung aussprach.

Holzappel.
Am 28. Februar veranstaltete der Gcwerbe-

verein einen Bortrag.  Herr Reallehrer
K a h l aus Darmstadt verbreitete sich in 11-stün-
digem Vorträge über „Hundert Jahre
deutsche Volkswirtschaft ". Leider konnte
man auch diesmal wieder die bedauernswerte
Tatsache konstatieren, daß Vorträge ohne Licht¬
bilder, wenn sie auch noch so lehrreich sind, sich
nur eines mäßigen Besuches zu erfreuen haben.
Die kleine, aber sehr aufmerksame Zuhörer¬
schar zollte dem gewandten Redner für feinen
so überaus interessanten Vortrg lebhaften Bei¬
fall, dem der Vorsitzende, Herr Dachöcckermei-

ster Lehna,  noch besonderen Ausdruck ver¬
lieh. — Der hier in den letzten Wochen unter
Leitung des Herrn Lehrer Schauß stattgcfun-
dene Meisterkursus  wurde am Samstag
nachmittag durch den Vorsitzenden des Ge¬
werbevereins namens der Handwerkskammer
geschlossen. Sämtliche Kurststen legen in erster
Zeit ihre Meisterprüfung ab.

Bus Nassau
und den angrenzenden öebieten.
Berufswahl und Lehrstellenvermittlung.
Einer Anregung des Herrn Regierungs-

Präsidenten folgend hat der KreisauSschuß für
Jugendpflege des Untertaunuskreises
beschlossen, diesen wichtigen Jugendpflegczweig
in feinen Wirkungskreis aufzunchmcn. Er
rechnet hierbei auf weitgehende Unterstützung
aller um das Wohl unserer Jugend besorgten
Persönlichkeiten und Amtsstellen. Bei der
räumlichen Ausdehnung und dem ländlichen
Charakter des Kreises mit den vielen kleinen
Gemeinden erscheint diese Tätigkeit besonders
schwierig. Vorläufig haben sich die Herren
Kreisschulinspektoren bereit erklärt , die Be¬
rufsberatung , sowie Lehr- und Arbeitsstellen-
vermittlung innerhalb ihrer Aufsichtsbezirke
zu übernehmen. Für die Entgegennahme der
Stellengesuche und Angebote sind die Ortsaus¬
schüsse für Jugendpflege und wo solche fehlen,
die Gemeindevorstände in Aussicht genommen.
Diese Stellen geben die bei Ihnen eingehen¬
den Gesuche und Angebote an den Kreisaus¬
schuß für Jugendpflege (Landratsamt ) ab, wel¬
cher dieser nach Vervielfältigung an sämtliche
Herren Kreisschulinspektoren weitergibt . Bon
diesen Herren wird dann das Weitere veran¬
laßt . Hierbei soll, wie Herr Landrat v. Tro¬
tha-  Langenschwalbach im „Kreisblatt " be¬
kannt gibt, der Gedanke leitend sein, die Ju¬
gendlichen möglichst in der Heimat im land¬
wirtschaftlichen und kleingewerblichrn
Berufe zu halten. Im Untertaunuskreise ist
genügend Gelegenheit Jugendliche zwecks Aus¬
bildung für einen Lebensberuf unterzubrin¬
gen. Eltern und sonstige Persönlichkeiten, wel¬
chen die Sorge für Jugendliche anvertraut ist,
werden gut tun , von dieser Erfolg versprechen¬
den Einrichtung Gebrauch zu machen. Kosten
entstehen nicht.

Niederwalluf.
S n b m i s si o n s b l ü t e. Auf die Aus¬

schreibung über die Ausführung der Arbeiten
betr. die Verlegung von Zementröhren usw.
im Villendistrikt „Schöne Aussicht" zu Nie¬
derwalluf  gab das Niedrigstgebot P . Quie-
rin (Biebrich) mit 10 000 Ji,  das Höchstgebot
P . Ochs (Wiesbaden) mit 28 204.91 M ab . Der
Preisunterschied zwischen dem niedrigsten und
höchsten Submittenden beträgt somit 18 204.91 Ji

Briefkasten.
Wir bitten unsere Leser, sich nicht nur m, der Frazestelung

sondern auch an der Beantwortung der vorgelegte» Kragen recht rege
zu beteiligen. Besonders wertvoll sind diejenigen Antworten, die aus
eigener Erfahrung heraus erteilt werden.

Frage.
W. K. Ist ein Arbeitgeber verpflichtet, Heim¬

arbeitern,  welche auch noch Nebenarbeiten
für sich verrichten, selbst in die Krankenkasse
anzumelden? Muß der Arbeitgeber auch in
diesem Falle Jnvalidenmarken kleben? Wie
versteht es sich hier mit den gesetzlichen Bei¬
trägen für den Arbeitgeber?

Antworten.
W. K. Der Arbeitgeber braucht Heimarbeiter

nicht zur Krankenkasseanzumelden; auch hat er
nicht nötig , Jnvalidenmarken für sie zu kleben,
wenn die Heimarbeiter als selbständige Ge¬
werbetreibende, d. h. in diesem Falle als nicht
zu Hause arbeitende Außenarbeiter des Be¬
triebes anzusehen sind. Trifft dagegen das
letztere zu, so gelten sie als unselbständige und
darum versicherungspslichtige Lohnarbeiter.

I . S . Die S t e r b e ka ss e für Mitglieder
des Hess. Landesgewerbevercins und des Ver¬
bandes deutscher Gewerbeveretne ist die gün¬
stigste Versicherungsgelegenheit für die Ge¬

werbetreibenden, wie der Vergleich mit einigen
anderen Kassen in hiesiger Gegend ergab. So
erhält z. B., wie uns der Geschäftsführer mit¬
teilt , bei der Sterbekasse des Verbandes ein
Achtundzwanzigjähriger bei 11.88 Jl  Jahresbei¬
trag 500 Ji  Sterbegeld gegen 346 Jl  bei 12 Jl
Jahresbeitrag ; ein Sechsunddreitzigjähriger bei
der Verbandskasse bei 12 Ji  Beitrag 400 Ji,  bei
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der anderen Kasse nur 279 M.  Bei einer Kasse
die ein Sterbegeld von 1900 M zahlt find die
Prämien durchschnittlich 20—25 Prozent HGer
wie bei der Verbandssterbekasse . So mutz ein
Fünfundvierzigjähriger bei der Verbandskasse
für 1000 M Sterbegeld 41 M Jahresbeitrag zah¬
len , bei der anderen Kaffe dagegen 60 M usw.
Die Dividendenrückvergütung betrug bisher
jährlich zwei Monatsbeiträge, - für das Jahr
1918 ist die Berechnung von dem staatl . Mathe¬
matiker bis jetzt nicht eingelaufen.

üeransfealencler.
Langensch»valbach.

Vortrag des Herrn Fortbildungsschulinspek-
tors Kern  in Wiesbaden über „Die Ge¬
schäftsführung des Handwerkers nach kaufmän¬
nischen Grundsätzen am 8, März , uachnnttagy
5K Uhr , im Lokale „Nuss. Hof". Die Lokalge-
wcrbevereine Wehen , Laufenselden , Breithardt
und Michelbach werden hierzu freundlichst ein¬
geladen . Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Der Vorstand.

Danüwerkskammcr Wie5vallcn.
Bekanntmachung.

Da die am 1. Oktober 1913 in Kraft getretcue
bezügliche Bestimmung des Neichsgesetzcs vom
30. Mai 1908 vielfach irrig aufgefaht worden
ist, wird auf folgendes ausdrücklich hingewiesen:

1. Vom 1. Oktober 1913 ab sind zur Meister¬
prüfung im Handwerk in der Regel nur solche
Personen zngelassen , welche eine Gesellenprü¬
fung bestanden haben und in dem Handwerk,
für welches sie die Meisterprüfung oblegen
wollen , mindestens 3 Jahre als Geselle (Ge¬
hilfe ) tätig gewesen sind. Dies gilt aber
nicht  für diejenigen , welche beim Inkraft¬
treten des Gesetzes vom 30. Mar 1908 (1. Ok¬
tober 1908) bereits zur Anlertnng von Lehr¬
lingen befugt waren . Diese sind nach wre vor

ohne Gesellenprüfung zur Meisterprüfung zu¬
zulassen . t m

2. Beim Inkrafttreten des genannten Ge¬
setzes waren zur Anleitung von Lehrlingen
auf Grund der bis dahin geltenden Bestim¬
mungen befugt , diejenigen , welche das 24. Le¬
bensjahr vollendet und in dem Handwerk , rn
welchem die Anleitung von Lehrlingen erfolgen
soll, entweder  nach regelrechter Lehrzeit dre
Gesellenprüfung bestanden , oder  5 Jahre hin¬
durch persönlich das Handwerk selbständig oder
in leitender Stellung ausgeübt haben . Für
diejenigen , welche am 1. April  1901
bereits17Jah re altwaren,also vor
dem 1. April 1884 geboren sind,  liegt
die Sache entsprechend den Ucbcrgangsbcstlm-
mungen günstiger . Sie waren ohne Gesellen¬
prüfung schon dann zur Anleitung von Lehr¬
lingen befugt , wenn sie das 24. Lebensjahr zu-
rückgelcgt hatten und eine Lehrzeit von min¬
destens 2 Jahren Nachweisen können.

3. Auf die Verleihung der Befugnis zur
Anleitung von Lehrlingen hat die am 1. Ok¬
tober v. Js . in Kraft getretene Bestimmung
keinen Bezug . Die bezüglichen Anträge kön¬
nen nach wie vor gestellt werden.

Wiesbaden,  den 16. Februar 1914.
Der Vorsitzende : Der Syndikus:
Adolf Jung . _ _ Schroedcr.

Frühjahrsgesellenprüfung vetr.
Die Frühjahrsgesellenprüfungen finden statt:
Für Maurer , Zimmerer , Tüncher vorn 1. bis

16. Mai , für alle übrigen Handwerker vom
15. März bis 16. April.

Die Anmeldungen haben zu erfolgen bei
den Herren Vorsitzenden der zuständigen Pru-
fungsausschüffc , und zwar : ^ _

für Maurer , Zimmerer und Tüncher ,m
Lause des Monats April , .

für alle übrigen Handwerker rn der Zeit
vom 1. März bis 1. April.

Zu diesen Prüfungen werden zugelaffen:
für Maurer , Zimmerer und Tüncher die¬

jenigen Lehrlinge , welche Zis zum 1. Juni 1914
und für die übrigen Handwerke diejenigen
Lehrlinge , welche bis zum 1. Mai 1914 ihre
Lehrzeit beenden.

Bei der Anmeldung ist auch der Lehrvertrag
mit einzureichen.

Allgemeiner Deutscher
Versicherungs-Vereina.G.

Stuttgart.

Haftpflicht-
(Unfall - Lehens -I
^Versicherung/

Kapitalanlage 1913:95MÜ1. M.
Jahresprämie 1913*34 Mill. M.
900000 Versicherungen.
Empfehlungsverträge mit
dem Gewerbeverein für
Nassau und der Hand¬
werkskammer für den
Reg . - Bez . Wiesbaden.

MAGGI*
Suppen

nahrhaft und ! billig!

Kreisarbeitsilachmis
W°ld« d°rff°r Limburg CI. L . 8 kT
vermittelt jederzeit männliche und weibliche , landwirt¬
schaftlicheu. häusliche Dienstboten, sowie gewerbliche Arbeiter.
Für Arbeitnehmer ist die Vermittlung kostenlos.

Prima

leinn leine
in Gebinden und Flaschen

empfiehlt

Wilhelm Basting
Küfermeister

Mittelhelm im Rheingau.
Reelleu. billige Bezugsquelle.

Preisliste gratis.
Glünzeude Anerkennungen.

Minera’wssser -Appärate.
anerk .erstkl.
Fabr . Komp.
Einricht .u .a.
Zubeb . Ford.
SieKatalogd.
Spezialfabr.

Hugo
Mosblech

Kölr -E 59«
Abt. l : Md-

schinenfabr.
Abt .2Frucht-
saftpress . u.

Essenzenfabrik mit Dampfbetrieb
Export nach allen Ländern . Lieber
15020 App . „ Mosblech “ i. Betrieb

Hansa-Linoleum
bewährtes Fabrikat.
Muster durch und durch

Vertretung:

N . Marx »Hoflieferant
Biebrich a. Rh.
Telephon No. 34.

Ach,kecke!k kie.
G. nt. b. H.

Oberlahnstein
liefert

nach eigenen und fremden
1 <1 LI O Modellen, roh und bearbeitet,

Zahnräder und Riemen¬
scheiben, auch auf Formmaschinen ge¬
arbeitet, Lehmgntz , Gust zu Feue-
rungsanlapc » . — Ferner Krane,
Warenanfzüge (Umbau von solchen
nach den neuesten gesetzlichen Bestim¬
mungen), Winden , Flaschenzü ,e,
Baumaschinen re., Transmissionen
und maschinelle Anlagen aller Art.

Wiesbaden Hermann. Schuigasse6 nermanii
Suche Wiederverkäufer an allen Plätzen
Gewähre höchste Rabattsätze. — Tel, 6591

Hofirmafien
jeder Art liefert billigst

Rchrgewebefa brik

Heb. Eenyl, Gimbsheim
Rheinhessen

Telefonr .Amt Guntersblumlt

Im § 131 c der Gewerbeordnung ist in der
Fassung vom 30. Mai 1908 bestimmt:

„Der Lehrling soll sich nach Ablauf der Lehr¬
zeit der Gesellenprüfung unterziehen . Die In¬
nungen und der Lehrherr sollen ihn dazu an-

Die Innungen , Lehrherren und Lehrlinge
werden auf diese Bestimmung aufmerkmm ge¬
macht mit dem Bemerken , datz ein Verstotz
hiergegen Strafe bzw. andere empfindliche Rach-
teile zur Folge haben wird . .

Die Gesellenprüsnngsgcbnhr betragt b Jl
und ist bestellgeldfrei vor der Prüfung an die
Handwerkskammer einzuzahlen . Die Zahlung
kann auch an die Agenturen der Naffauistheil
Landesbank auf Konto der Handwerkskammer
Itr . 1017, oder bei den Postanstaltcn auf Post¬
scheckkonto der Nassauischen Landesbank Nr . 000
(Postscheckamt Frankfurt a. M .) eingezahlt wer¬
den . Im letzteren Falle wird das Porto erspart
und ist nur eine Postgebühr von 5 H mitein-
zuzahlen.

Wiesbaden,  den 16. Februar 1914.
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende : Der Syndikus:
Adolf Jung . Sch rv cd er.

Bekanntmachung
betreffend  A u s ste llu  n g s v er  z e r chn rs.

Bender großen Zahl der im In - und Ausland
stattsindenden Ausstellungen , hat dre ständige Aus¬
stellungskommission für die deutsche Industrie zu
Berlin , vielfachen Wünschen entsprechend, nunmehr
ein allgemeines Aus st ellu  n g s v er  z c i chn
ausgestellt und zwar nach dem Stande vom Dez.
1913 . Dieses Verzeichnis ist u . a . bei der Unter¬
zeichneten Handwerkskammer niedergelegt , -vre
Einsicht  ist daselbst jedem Interessenten wahrend
der Tienststundcn gestattet.  Das Verzerchnls
enthält sämtliche bis zum Dezember 1913 bekannt
gewordenen gewerblichen Ausstellungen des ^ n-
nnd Auslandes.

Wiesbaden,  den L. Januar 1914.
Die Handwerkskammer:

, I , » 5
Der Vorsitzende: Der SMdikus:
Adolf Jung . Schroeder.

an Fahr
rädcr,

Nähmaschinen und dergl,
werden gut und sachgemäß

ausgeführt.
E .Stößer ,Mchaniker

Wiesbaden *
Heriiiamistr. 15. Telefon 2213

Bekanntmachung.
Die am 25. und 28. Februar d . I . abgchaltcnen

Stammholz -Bersteigerungen sind genehmigt , und
ludet die Ueberweisung des Holzes hiermit statt.

Philippstein,  den 4. März 1914. (
Der Bürgermeister: Dich . :

sllädei in Holz
u. Eisen

Zug-Jalousien , Rost-Jalousien
Rollschutzwände, Gurtwickrler
Reparaturen prompt und billigst

Jean Freber , Mainz 3
Frauenlobstr . 71 Telephon 2072

Kran; wert Söhm ZL '.K
Llllvssetti, Mchsvischt MrWteu. ©iienfon:ruitiot?

empfehlen sich im

»futip |ä

SSSf SSV . "'«»Nch7nê rii:n.

W. Iflisi in Solingen
Türen -Fabrist.
Lager in Zimmertüren

Futter und Bekleidungen
in jeder Holz, und Stil -Art.
Sperrholz -Türen und

-Platten.
Vertreter : Fr . Albert,

Franlrfurt a . M .-S.
Darmstädterlandstratze 106.

Kataloge gratis.

I »Üit,J.Schnatz,Diez
Fabrikation  von Sprossen - ,
Bock-,Küchen-,Rohr- und

Leder Stühlen
in allen Holz - und Stilarten.

Spezialität:
Sprossen »Stüfc Be
m. massiv gebog. Sitzrahmen.

Stets großes Lager.
Probedutzend per Nachnahme.

Katalog gratis und franko.
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Bekanntmachung.
Die Lieferung der für die Zeit vom 1. April

1914 bis 31. März 1916 erforderlichen Gtein-
materialien für die Unterhaltung des Rheins
(Klm . 48,5 bis 112) soll öffentlich in 3 Losen
getrennt vergeben werden . Los 1. Bezirk
St . Goar (Klm . 48,5 bis 79), 160 Kbm . Mauer¬
steine , 400 Kbm . Pflastersteine , 500 Kbm . Senk¬
steine . Los 2. Bezirk Coblenz (Klm . 70 bis 91,8),
1400 Kbm . Pflastersteine , 200 Kbm . Mauer¬
steine , 1200 Kbm . gewöhnliche Senksteine , 600
Kbm . schwere Senksteine , 1000 Kbm . Steinbruch¬
schutt. Los 3. Bezirk Neuwied (Klm . 91,8 bis
112), 500 Kbm . Pflastersteine , 1000 Kbm . Senk¬
steine , 1000 Kbm. Steinbruchschutt . Angebots-
Logen und Bedingungen können vom Kgl.
Wasserbauamt 1 Coblenz , Moltkestr . 11, gegen
vorherige portofreie Einsendung von 50 Ä für
jedes Los bezogen werden . Zu den Angebots¬
bogen ist das vorgeschriebene Formular zu ver¬
wenden . Angebote sind gut verschlossen post-
frei mit der Aufschrift : „Lieferung von Stein-
materialicn Los . . . " versehen , bis zum Er¬
öffnungstermin am Donnerstag , den 18. März
1914, vormittags 12 Uhr, hierher einzureichen.
Zuschlagsfrist 4 Wochen. Lieferungstermin 14
Tage nach Aufforderung bezw. Zuschlagser-
teilnng . Lieferant hat uachzuweisen , daß er
wenigstens ein Fahrzeug von 40 bis 50 Tonnen
Inhalt besitzt.

Coblenz,  den 26. Februar 191§.
Königl . Wasserbanamt 1.

HerBorragende Neuerscheinung

Ae BchsHrng ki  Kutverktts
mit besonderer Berücksichtigung der Werk-
stättebnchführnng sowie des gesamten Rcch-
nnngs - und Kalkulationswesens . Für Schule
und Praxis bearbeitet von Architekt Franz
K ent , Fortbildungsschulinspektor in Wies¬
baden . Teil A : Erläuterung mit Lehrgang,
1 M-, Teil B : Uebungsyeft für Unterrichts-
zwccke mit vielen Formularen , 95 H . 3. Ausl.
Verlag von Hermann Rau  ch, Wiesbaden.

Der Verfasser — ein erfahrener Fachmann
— ist von dem Grundsatz ausgegangen , daß
die Wcrkstättenbuchführung , wozu besonders
die Unterlagen für die Kundenrechnung und
die Nachkalkulation , sowie das ganze Kalku¬
lationswesen zu rechnen sind, mit dem übri¬
gen Teil der Buchführung organisch zu einem
Ganzen zu verbinden ist. Bei klarem Auf¬
bau , großer Uebersichtlichkeit und Einfach¬
heit dürfte das Merkchen auch den in Buch¬
führung völlig unerfahrenen Handwerker be¬
fähigen , eine zweckdienliche vollständige Buch¬
führung cinzurichten unter Verwendung der
Vordrucke , die der Verlag liefert . Das Buch
enthält : Eröffnungsinventur , Auftrags¬
buch, Tagebuch , Hauptbuch , Belehrung über
Kalkulation , Lieferanten - und Kunöenver-
kchr, Akkord- und Taglvhnarbeiten , Abschluß
der Bücher und Schlußinventur , Steuer¬
erklärung , Gewinn - und Verlustrechnungu. a. m.

In dem Uebungsheft für Unterrichts¬
zwecke sind alle Bücher mit sämtlichen Vor¬
drucken für Lieferscheine , Wocheuzettel , Tag-
tvhnzettel , Rechnungen und Lohnlisten in
einem  Heft vereinigt und die Einrichtung
so getroffen , daß nicht viel Schreibarbeit zu
leisten ist. Notwendige Erläuterungen sind
im Uebungsheft enthalten , so daß dieses auch
dem Selbstunterricht dienen kann.
Zu beziehen durch die Buchhandlungen und
_ _ Schreibwarengeschäfte.

Bandsäge
700 mm Rollendurchinesser, kompl. 390 M.

Kreissäge
mit Eisengestell für Blätter bis 620 mm

100 M.
Listmann St  rteürvagen, Mainz

WIESBADEN , Rheinstrasse 42.
Mündelsicher, unter Garantie des Bezirksverbauds des Req.-Bez.

Wiesbaden.
Reichsbank-Girokonto. Postscheckkonto Frankfurt a. M. Nr. 600. Telefon 633 u. 683.

28 Filialen (Landesbankstellen)
147 Saininelstelle» für den Spawerkehr im Reg.-Bez. Wiesbaden.

Ausgabe der 3’/4°/ 0 und 4“/0 Schuld¬
verschreibungen der NaffauischenLandesbank

AnnahmeV.Spareinlagenb.M.10000.—
Annahme von Gelddepositen
Eröffnung von Provifionsfteien Scheck-kanten
Annahme von Wertpapieren zur Ber-

tvahrung und Verwaltung (offene
Depots)

An- und Verkauf von Wertpapieren,
Inkasso von Wechseln und Schecks,
Einlösung fälliger Zinsscheine (für
Kontoinhaber).

Darlehen gegen Hypotheken mit und
ohne Amortisation

Darlehen an Gemeinden und öffentliche
Verbände

Darlehen gegen Verpfändungv. Wert¬
papieren (Lombard-Darlehen)

Darlehen gegen Bürgschaft(Borschüffe)
Uebernahine von Kauf- und Gütersteig¬

geldern

Kredite iu laufender Rechnung.
Die Nassauische Landesbank ist amtliche Hinterlegungsstelle für Mündelvermögen.

Lie Tirektiorr der Nassauische» Laudesbauk«

Parkettfabrik Langenargen ,M .,
Alle Arten

Riemen -u .Parkettböden
Spezialität:

Feinste Tafelparketts.
Durch und durch gedunkelte Eichen¬
hölzer. —Parkett mit Nut und Feder
in Asphalt nach Patent „Theissing"
für Baden, Württemberg, Elsaß und
Rheinpfalz. — Mit Harzöl impräg¬

nierte Bnchenriemeu.

, Rbeinisataa

Technikum Bingen
Maschinenbau ,El ektro-
tecbnik , Automobilbau

Brückenbau.

Direktion: Prof. Heipke,
auffeurkurse.

fMHnle
IBingen a . Rh.
i unt. direkt. Staats¬
aufsicht. Eintritt|

Itägl. Stell.-Nachw.
Prospekt frei.

ollfidenli
fit in Holzaafl Eisen
m  ZugIalouflen,

Roll -Ialouflen , Noll-
schutzwände , Surt-
rotckler liefert bMgstCsärfelA.tt
Mainz :: Telefon 368

aller Art,
>als Spezialität : Bau-u.
!Maschmengußn. Modell

und Schablone, in bester
| Ausführung, roh und
bearbeitet, liefert billigst

Eisengieftcrci

ÜjMiiÜU'
ILimburg a. d. L.

Milt - lci- uUU,« CrsnSports erste - «. y -bez- ugisbrik w . ErgN

niäd - H . bei frnnMart a . SO., Mainstr . s . — Tel . Amt Hichst LSI

Unübertroffen tu Gang und Güte,^Uttz>!l!t.lt>kftftUjjr für jeden Boden, auch für die berg¬
igste Gegend sehr geeignet, für leicht und schwer Gespann,
auch mit verstellbarem Riester und mit verstellbarem
Körper  und Riester , mit Eichenholz und Eisengrindel.

Jedem Pflug wird Garantieschein  Beigefügt.
ganz aus Eisen (für Holzgrindel mit Holz-

Klblüu scheine!) bester Ausführung, mit wechsel¬
baren Rüder zum enger und weiter machen des BorderMugcs,
infolgedessen für Ein-u. Zweispänner pass., fabriziert« ©pej.:
H° K. Herrn, Niederscheld, MmS.

Kehlen»
fadenlsmpen.

E* sind die dU1iL,»«7. iößäSs &H■eildie be«)ca f.Industrie
undalle Zweck: , Fabrikat
mit 20Jllir. Rnf. Wo nicht
erhäJtl. direkter Bei.», d.y

Flclschhacker-
tampen -Comp.

Drwden -H.
22

1ÜI

j§]Technikum ] f)
(ÜMiiSweida . ps

Direktor: Professor Holzt.
Höheres techn . Institut ,

| f. Elektro -u .Maschinentechnik . |
fSonderabteilungcufür Ingenieure,

H Techniker und Werkmeister, [P ,
jtjEg u* Maachinen-Laboratorien. I ?
| g fl Lehrfabrikwerkstatten. I 0 I
a  8 5 -̂ «"ente u . besuchteste Anstalt g B I
B °gr-etc,gratisIC” '""1J* rej  fi
n y. Sekretariat. SSESSSBEaB

\Q/WW -jEuAxvbz,
i^ e^ wntrnö 'äet ',

fchch * Reichs -̂

^bicAtet MmxL'
deAwvfi/xi &it  dW

Vom Kg 1. Â ater . - Prü¬
fungsamt Gr . -Lichterfeldc

geprüft auf c net
tüaTTerdrudt von

S,84 Atmosphären.
Sehr ausgiebig und billig.
Muster und Prospekt

No . 45J bi gratis.

A . W . Andernach,
Beuel an : Rhein.

aBpnaap oBKEs

iIntenieiir-AhiHleiflie iniiii!
/ <■ Mßaciilnen * u. Eisktro -lngenieure , Bau -lns ; enleure , Architekten . ,

Spezialkursef.Eisenbeton,Kultur-u.koloniale Technik.Neue Laborat.o |iwimaui se i . mHcnocLon , ivuitur - u . Koloniale Technik . N
SGS8XSS © O ® « e » 5)» VS0 ©ö « » SSL LE SSSSSSSD

fnuher  Flach-Schiefer. unterirdisch bestvorgerichtete , leistungsfähigste Grube des CauberReviers,
elektr . Betrieb , bedeutende Produktion — Grösse des Grubenfeldeä 4370090qm

liefert Cauber Schiefer — preisgekrönt Düsseldorf 1902 —• in vorzüg¬
lichster Qualität u . Sortierung i oh, behauen und in geschnittenen Schablonen.

Herausgeber : .Gewerbeverein für Nassau,- Schriftleiter :. Architekt Fr . Wolfs - Lang,  Neg .-Baum . a. D . ; Rotationsdruck v. H. R a u ch, samt!. in Wiesbaden.
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